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Wie Immobilienbesitzer Steuern sparen können
Immobilienbesitzer sind beim
Bau, Erwerb, während der 
Besitzdauer oder beim Verkauf
einer Liegenschaft mit unter-
schiedlichen Steuerfragen kon-
frontiert. Es lohnt sich, die Fol-
gen des neuen Steuergesetzes
in Liechtenstein zu studieren.

Von Sascha Bonderer*

Beim Kauf einer Immobilie ist zu ent-
scheiden, ob das Objekt direkt von ei-
ner natürlichen Person oder indirekt
über eine Gesellschaft erworben wer-
den soll. Beim indirekten Erwerb der
Immobilie wird die Gesellschaft zum
Steuersubjekt und hat eine separate
Steuererklärung einzureichen. Ge-
mäss dem neuen Steuergesetz unter-
liegen Mieteinnahmen von Immobi-
liengesellschaften neu der Ertrags-
steuer von 12,5 Prozent. Dies führt
vor allem bei Immobiliengesellschaf-
ten, die eine Eigenkapitalrendite von
mehr als 4 Prozent erzielen, zu einer
steuerlichen Mehrbelastung. Darüber
hinaus sind die Errichtung und Ver-
waltung einer solchen Gesellschaft
mit weiteren Kosten verbunden. 

Solidarhaftung für Steuer
Es können aber andere Gründe – der
Wunsch nach Anonymität, Haftungs-
oder Nachfolgeüberlegungen oder die
Wahrung der wirtschaftlichen Einheit
des Liegenschaftsportefeuilles – den
Ausschlag für einen indirekten Kauf
einer Immobilie geben. Die Differenz
zwischen Verkaufspreis und Anschaf-

fungswert einer Immobilie unterliegt
der Grundstückgewinnsteuer. Zu be-
achten ist, dass zwar der Verkäufer die
Grundstückgewinnsteuer zu entrich-
ten hat, der Käufer für diese Steuer
aber solidarisch haftet. Daher emp-
fiehlt sich, einen Teil des Kaufpreises
direkt an die Steuerverwaltung abzu-
führen oder so lange auf einem Treu-
handkonto zu verwahren, bis die Be-
stätigung der Steuerverwaltung über
die vollständige Bezahlung der
Grundstückgewinnsteuer vorliegt.
Daneben fallen beim Kauf einer Im-
mobilie auch Grundbuchgebühren an.

Indirektes Halten hat Vorteile
Bei Liegenschaften in der Schweiz
kann das indirekte Halten über eine
juristische Person hingegen von Vor-
teil sein. Als Sitz einer solchen Immo-
biliengesellschaft wird vorzugsweise
Liechtenstein und nicht die Schweiz
gewählt, damit die Gewinne verrech-
nungssteuerfrei nach Liechtenstein
zurückgeführt werden können. Mit
dem Kauf einer Schweizer Liegen-
schaft entsteht eine beschränkte Steu-
erpflicht in dem Kanton, in welchem
die Immobilie liegt. Folglich ist eine
internationale Steuerausscheidung
vorzunehmen und neben der liech-
tensteinischen auch eine schweizeri-
sche Steuererklärung auszufüllen.
Beim direkten Halten muss den
Schweizer Behörden das gesamte Ver-
mögen und das gesamte Einkommen
der erwerbenden natürlichen Person
offengelegt werden, welches für die
Bestimmung des progressiven Steuer-
tarifs herangezogen wird. Beim indi-

rekten Halten wird dagegen die liech-
tensteinische Gesellschaft steuer-
pflichtig, das Vermögen des Anteilsin-
habers ist für die Satzbestimmung ir-
relevant und dieser kann deshalb ano-
nym bleiben. Der Steuersatz ist da-
durch tiefer als beim direkten Halten. 

Mehrwerteuer-Unterstellung
Beim Erstellen einer Immobilie stellt
sich die Frage der freiwilligen Unter-
stellung unter die Mehrwertsteuer.
Optiert man für die Versteuerung der
Mieteinnahmen, sind die beim Bau
anfallenden Vorsteuern rückforder-
bar, was die Baukosten reduziert. Da-
für hat der Mieter eine um den Mehr-
wertsteuer-Satz von 8 Prozent höhere
Miete zu bezahlen. Handelt es sich
beim Mieter um ein Unternehmen,
dass selber der Mehrwertsteuer unter-
liegt, kann dieses die ihm weiterbelas-
tete Mehrwertsteuer als Vorsteuern
wieder abziehen und neutralisieren. 

Daher ist diese Option vor allem
dann in Betracht zu ziehen, wenn die
Immobilie an mehrwertsteuerpflichti-
ge natürliche oder juristische Perso-
nen vermietet oder selber für gewerb-
liche Zwecke genutzt wird. Zu beach-
ten sind allerdings auch die Konse-
quenzen bei einer späteren Änderung
der Nutzungsabsicht für private Zwe-
cke der Immobilie. Bisher zurückge-
forderte Vorsteuern sind in diesem Fal-
le je nach Haltedauer wieder an den
Staat zurückzuführen.

Besteuerung während des Besitzes
Die Erträge von Immobiliengesell-
schaften unterliegen der Ertragssteu-

er. Für Immobiliengesellschaften, die
noch nach Artikel 31 des alten Steu-
ergesetzes besteuert werden, gilt eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember
2013. Nach Ablauf dieser Frist unter-
liegen dann auch die Erträge dieser
Gesellschaften der ordentlichen Er-
tragssteuer. Unter Umständen kann
die Steuerbelastung reduziert wer-
den, indem die Gesellschaft aufgelöst
und die Vermögenswerte ins Privat-
vermögen zurückgeführt werden. 

Die Mieterträge von im Privatver-
mögen gehaltenen Immobilien bleiben
hingegen auch gemäss dem neuen
Steuergesetz steuerbefreit. Einzig der
Vermögenswert (Steuerschätzwert)
der Immobilie wird bei Privatperso-
nen zum Soll-Ertrag von 4 Prozent in
Erwerb umgerechnet und zusammen
mit dem übrigen Erwerb zum persön-
lichen Erwerbssteuertarif besteuert.
Bei Immobiliengesellschaften in der
Rechtsform einer Anstalt oder Stiftung
(nicht aber einer AG) kann auf Antrag
anstelle der inländischen Begünstigten
auch die Gesellschaft selber den Ver-
mögenswert der Immobilien deklarie-
ren und versteuern. Dadurch kann die
Anonymität der Begünstigten gewahrt
und unter Umständen die Progression
gebrochen werden.

Verkauf ist steuerpflichtig
Beim Verkauf einer Liegenschaft
bleibt auch gemäss dem neuen Steu-
ergesetz die Grundstückgewinnsteuer
geschuldet. Die Grundstückgewinn-
steuer wird aufgrund des für die Er-
werbssteuer geltenden 7-Stufentarifs
zuzüglich eines Zuschlags von 200

Prozent berechnet. Folglich beläuft
sich die Grundstückgewinnsteuer auf
maximal 21 Prozent des erzielten Ver-
kaufsgewinns. Neu wurde im Gesetz
auch explizit die wirtschaftliche
Handänderung eines Grundstücks als
Besteuerungstatbestand aufgenom-
men, insbesondere auch die Übertra-
gung von Beteiligungsrechten an Im-
mobiliengesellschaften. Beim Erb-
gang, Schenkung und Güterzusam-
menlegung wird die Grundstückge-
winnsteuer generell aufgeschoben,
bei Eigentumswechseln unter Ehegat-
ten und Umstrukturierungen – wie
zum Beispiel bei einer Abspaltung ei-
ner Betriebsimmobilie in eine eigene
Gesellschaft – nur auf Antrag. Bei Um-
strukturierungen gilt es aber immer zu
prüfen, ob eine solche Transaktion
laut Grundverkehrsgesetz zulässig ist. 

Als Nachweis für die Grundstückge-
winnsteuer oder die Mehrwertsteuer
im Falle einer freiwilligen Unterstel-
lung sind sämtliche Unterlagen, die
mit der Erstellung, dem Erwerb oder
dem Unterhalt einer Immobilie zu-
sammenhängen, über die gesamte
Haltedauer aufzubewahren und nicht
bereits nach 10 Jahren zu vernichten.

Mit Spitzenleistungen zur Pole-Position
Der starke Franken und die
Krisenstimmung in der EU
macht auch so manch Liechten-
steiner Firma zu schaffen. Am
Wirtschaftsforum des Vaduzer
Medienhauses wird Bernd Pi-
schetsrieder, früherer VW-Chef,
neue Impulse geben.

Vaduz. – Die Frankenstärke lastet auf
der Liechtensteiner Wirtschaft. Selbst
Weltkonzernen wie Hilti schmelzen
die Umsatzzahlen weg. Zudem haben
sich Waren und Dienstleistungen für
die europäischen Konsumenten stark
verteuert. Unter dem Motto «Europa
– mehr als ein Wechselkurs» wird sich
am 1. Dezember das 11. Wirtschafts-
forum des Vaduzer Medienhauses der
Währungsproblematik annehmen. In
diesem Jahr ist es den Organisatoren
gelungen, mit Bernd Pischetsrieder
und Christian Lindner zwei Persön-
lichkeiten zu en-
gagieren, die wis-
sen, wie die Uhren
in Europa ticken.
Beide sind Füh-
rungskräfte mit
Weitsicht, die sich in Zukunftsszena-
rien hineindenken. Nur wer sich vor-
stellen kann, was morgen oder über-
morgen sein wird, kann heute die rich-
tigen Entscheidungen treffen.

Grundstein für Mini-Boom gelegt
Bernd Pischetsrieder war von 1993
bis 1999 bei BMW und von 2002 bis
2006 bei Volkswagen in Wolfsburg als
Vorstandsvorsitzender tätig. Anfang
1999 verliess Pischetsrieder BMW
und wechselte zum Volkswagen-Kon-
zern. Dort übernahm er 2002 von Fer-
dinand Piëch den Posten des Vor-
standsvorsitzenden. Pischetsrieder
verliess den Vorstand des Wolfsburger
Autokonzerns Ende 2006. In seiner
Amtszeit hatte er den Aktienwert von
Volkswagen um 80 Prozent gesteigert.
Bekannt wurde Pischetsrieder aber
vor allem durch den von ihm 1994
eingefädelten Kauf der britischen Ro-
ver Group Holding durch BMW. Die
Übernahme brachte aber nicht den
angestrebten Erfolg, die Marken Ro-

ver, MG und Land Rover wurden in
der Folge weiterverkauft. Der Mini al-
lerdings erwies sich als absoluter
Glücksgriff. 

Am 11. Wirtschaftsforum des Vadu-
zer Medienhauses wird Pischetsrieder
unter dem Motto «Mit Spitzenleistun-
gen zur Pole Position» ein Referat hal-
ten. Er wird die Management-Themen
Vision, Strategie, Forschung und Ent-
wicklung, Personal, Globalisierung
des Marktes und Marketing aufgreifen
und dabei als Experte aus der Auto-
Branche auch die Situation der Zulie-
fererindustrie in der Region näher be-
leuchten.

Jüngster Abgeordneter 
Der zweite Referent am diesjährigen
Wirtschaftsforum ist Christian Lind-
ner. Trotz seiner erst 32 Jahre hat
Lindner bereits viele Erfahrungen
auf dem politischen Parkett sammeln
können. Mit 16 trat er der FDP bei

und wurde 2000
mit 21 Jahren als
jüngster Abgeord-
neter in der Ge-
schichte des
Landtags von

Nordrhein-Westfalen ins Landespar-
lament gewählt, dem er bis 2009 an-
gehörte. Seitdem fungiert Lindner als
Generalsekretär der Regierungspar-
tei FDP und ist Mitglied des Wirt-
schaftsausschusses des Deutschen
Bundestags. Er gilt als enger Vertrau-
ter von Vizekanzler Philipp Rösler
und war vor seiner Arbeit in politi-
schen Führungsämtern als Unterneh-
mer tätig. Lindner hat Politikwissen-
schaft studiert und zwei Marketing-
Bestseller geschrieben. Unter dem
Motto «Stabilität und Wachstum in
Europa. Wie Liechtenstein davon
profitiert» wird er einen Blick in die
Zukunft Europas werfen und dabei
ein besonderes Augenmerk auf die
Auswirkungen für Liechtenstein auf-
zeigen.

Innovatives Liechtenstein
Im Anschluss an die beiden Referate
werden sich vier bekannte Persönlich-
keiten aus den verschiedensten Wirt-
schaftsbereichen im Rahmen einer

Hochkarätiger Referent: Mit Bernd Pischetsrieder wird am diesjährigen Wirtschaftsforum der ehemalige Vorstandschef von
Volkswagen teilnehmen. Bild Keystone

Podiumsdiskussion der Frage «Ist In-
novation noch der Treibstoff der
Liechtensteiner Wirtschaft» widmen.
Als Vertreter des Bankensektors wird
Fredy Vogt, Chief Financial Officer bei
der VP Bank Vaduz, teilnehmen. Der
53-Jährige ist seit 1996 Mitglied der
Führungsriege und hat damit die Fi-
nanzkrise und die einschneidenden
Veränderungen auf dem Finanzplatz
Liechtenstein an vorderster Front mit-
erlebt. An der Gesprächsrunde teil-
nehmen wird auch der Sternekoch
Hubertus Real, der aus dem Park Ho-
tel Sonnenhof ein Haus gemacht hat,
das weit über die Landesgrenzen hi-
nausstrahlt. Aus der Industrie konnte
Reinhard Braun, CEO der Pantec AG
in Ruggell, für die Podiumsdiskussion
gewonnen werden. Als vierter in der

Runde Platz nehmen wird Sven Kiel-
gas von der Münchner Serviceplan
Agenturgruppe. Sven Kielgas ist Stra-
tegieberater und führte im Auftrag der

Das 11. Wirtschaftsforum für Liech-
tenstein, Werdenberg und das Sar-
ganserland, findet am Donnerstag, 
1. Dezember, ab 17.30 Uhr, in der
Spoerry-Halle Vaduz statt.

Programm
17.30 Uhr: Bernd Pischetsrieder –
«Mit Spitzenleistungen zur Pole-Po-
sition»

18.20 Uhr: Christian Lindner – «Sta-
bilität und Wachstum in Europa. Wie
Liechtenstein davon profitiert»
19 Uhr: Podiumsdiskussion – «Ist In-
novation noch der Treibstoff der
Liechtensteiner Wirtschaft?»
19.45 Uhr: Apéro riche

Anmeldung
www.wirtschaftsforum.li

Das 11. Wirtschaftsforum in Vaduz

Regierung zahlreiche Gespräche mit
Liechtensteiner Meinungsführern
durch, um eine neue Marke Liechten-
stein zu entwerfen. (sl)
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